
AMTLICHE BEKANNTMACHUNG

Feststellung einer Nachfolgerin für einen ausgeschiedenen Gemeindevertreter

Nach § 44 Abs. 3 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes in der Fassung 
vom 19. März 1997 (GVOBI. Schleswig-Holstein s. 151) gebe ich bekannt:

Der Gemeindevertreter Ludger Korten

hat sein Mandat in der Gemeindevertretung Bredenbek niedergelegt.

Nach § 44 Abs. 1 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes (GKWG) ist als 
nächstfolgende noch nicht berücksichtigte Bewerberin in dem Listenwahlvorschlag 
der

Freien Wählergemeinschaft Bredenbek (FWB)

Frau Kristina Schwanebeck

Wohnort 24796 Bredenbek

als neue Vertreterin für die Gemeindevertretung der Gemeinde Bredenbek 

festgestellt worden.

Nach § 37 des GKWG hat die Vorgenannte die Mitgliedschaft in der Gemeinde­
vertretung der Gemeinde Bredenbek am 01.11.2025 erworben.

Jede(r) Wahlberechtigte des Wahlgebietes kann gegen meine Feststellung 
Einspruch nach § 38 GKWG binnen eines Monats nach der Bekanntmachung 
einlegen.

Der Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei mir zu erheben.

24796 Bredenbek, 04.11.2025

Gemeinde Bredenbek 
Der Gemeindewahlleiter

gez. Schwanebeck-

Für den GemeirYdewahlleiter bekannt gemacht:

Amt Achterwehr
Der Amtsdirekfof
Im Auftrag /

Andreas Kock


